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meinsam mit allen Werktätigen die 
ökonomischen Gesetze des Sozia
lismus durch aktives, schöpferi
sches Handeln bewußt ausnutzt 
und die ständige Verbesserung der 
—> Arbeits- und Lebensbedingungen 
gewährleistet. Mit der Ausnutzung 
der ökonomischen Gesetze des So
zialismus werden die Steigerung 
der Produktion, der Produktivität 
und der Rentabilität gesichert und 
die Übereinstimmung der gesell
schaftlichen mit den persönlichen 
Interessen hergestellt. Im —» soziali
stischen Wettbewerb, in der —» Neue
rerbewegung und in der —> sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit finden die 
Beziehungen der Werktätigen im 
Produktionsprozeß ihren Aus
druck. Der VEB arbeitet auf der 
Grundlage der staatlichen Pläne 
nach dem Prinzip der —* wirtschaft
lichen Rechnungsführung und ist ver
antwortlich für die Erhaltung und 
Mehrung des Volkseigentums in 
Form der ihm vom sozialistischen 
Staat übertragenen materiellen und 
finanziellen Fonds (—» Eigenerwirt
schaftung). Im Prozeß der schöpferi
schen Arbeit der Betriebskollektive 
entwickeln sich die sozialistischen 
Beziehungen der Werktätigen zu
einander und werden planmäßig 
die sozialistischen Arbeits- und Le
bensbedingungen gestaltet. Die 
Leitung des VEB erfolgt auf der 
Grundlage des demokratischen 
Zentralismus nach dem Prinzip der 
Einzelleitung. Der Direktor des 
Betriebes trägt die persönliche Ver
antwortung für die Erfüllung aller 
betrieblichen Aufgaben, insbeson
dere auch für die Mitwirkung und 
aktive Teilnahme der Werktätigen 
an der Leitung und Planung des 
Betriebes. Die Teilnahme der 
Werktätigen an der Leitung und 
Planung vollzieht sich unter Füh
rung der Betriebsparteiorganisation 
der SED und wird von der Be

triebsgewerkschaftsorganisation 
und deren Organen organisiert 
(durch die zuständigen BGL und 
deren Kommissionen, die Ständige

Produktionsberatung und die 
Neuereraktive) und durch die an
deren gesellschaftlichen Organisa
tionen (z. B. KDT) unterstützt. 
Verantwortung, Stellung und Auf
gaben der VEB sind in der Verord
nung über die volkseigenen Kom
binate, vKombinatsbetriebe und 
volkseigenen Betriebe vom 8. 11. 
1979 (GBl. I 1979, Nr. 38) festge
legt. —* Industrie

volkseigenes Gut (VEG): volks
eigener landwirtschaftlicher Groß
betrieb, der nach dem Prinzip der
—» wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeitet. Der Boden und die übri
gen Produktionsmittel sind Volks
eigentum, wobei auch nichtnatio- 
nalisierter Boden zur Nutzung 
übergeben werden kann. Zu unter
scheiden sind: zentralgeleitete,
volkseigene Saatzuchtgüter, volks
eigene Tierzuchtgüter und VEG 
Pflanzenproduktion bzw. VEG 
Tierproduktion, die den Räten der 
Bezirke unterstellt sind. Außerdem 
gibt es Spezialgartenbaubetriebe.
In der DDR existierten 1985 
465 VEG mit 440000 ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche. Die VEG 
haben große volkswirtschaftliche 
Bedeutung, da sie ein entscheiden
der Produktionsmittellieferant 
sind. Das Ziel besteht darin, sie zu 
Spitzenbetrieben bei der Durchset
zung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts zu entwickeln. 
Die VEG haben folgende Aufga
ben zu erfüllen: Produktion hoch
wenigen Saat- und Pflanzgutes; 
Produktion hochwertigen Zucht- : 
und Nutzviehs; kontinuierliche 
Produktion hochwertiger Nah
rungsmittel; Durchführung wissen
schaftlicher Versuche und Ausbil
dung von Kadern der Landwirt
schaft. Die VEG gehen im Inter
esse einer weiteren Spezialisierung 
und Konzentration der Produktion 
Kooperationsbeziehungen mit an
deren Landwirtschaftsbetrieben 
ein. Die VEG werden nach dem 
Prinzip der Einzelleitung geführt.


